
'. 
,rr- !JS Z der BeHagen zu den Stenographischi!'n Protokollen des Nationalrates 
~===~~~~--~--~- . -_ .... _----

XlV. Gesetzgebtmgsperiode 

DER BUNDESMINISTER 

fOR HANDEL, GEWERBE UND HMDUSTRIE 

Parlamentarische ~Ilnfrage llr" 386/.J der 
Abgeordneten Ott.ilie Rochus uncl GenOSf-::en 
betreffend Anerken.:üung der Meisterprüfung 
für ländliche B:aus~\liI'tschaft a.ls Befä-· 
higungsnachweis für die Beherbergung 
von Fremden im bäuerlichen Betrieb 

An den 
Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

Par. 1 a m e n t 

a'Jt3 lAB 

1976 a{)7" 0 2 
zU 3~' IJ 

In Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nro386/J, be­
treffend AnerkeIL~ung der Meisterprüfung für ländliche 
Hauswirtschaft als Befähigungsnachweis für die Beherbergung 
von Fremden im bäuerlichen Betrieb 9 die die Abgeordneten 
Ottilie Rochus und Genossen am 60 Mai 1976 an mich 
richteten p beehre ichmich~ folgendes mitzuteilen~ 

Wenn eine Beherbergung von Gästen im bäuerlichen Betrieb 
im Ralmen der Privatzimmervermietung erfolgt, so ist diese 
Tätigkeit als häusliche Nebenbeschäftigung vom Anwendungs­
bereich der GewO o 1973 ausgenommen (§ 2 Abs 0 1 Z.9 GewOo1973) .. 
Für die Ausübung der Privatzimmervermietung ist somit 
auch nicht der in der Gastgewerbe=Befähigungsnachweisver-

, ordnung vorgeschriebene Befähigungsnachweis zu erbringen. 

Die höchstzulä.ssi.ge Zah.l von :F'remdenbetten 9 die im Rahmen 
der Privatzimmervermietung vermietet werden. dürfen, ist 
:i.m betreffend8n Landesgesetz festgesl.1:tzt" In diesem 
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Blatt 2 
DER BUNDESMINISTER 

fOR Ht\NDEl, GEWERBE UNO INDiJ~TRIE 

Zusammenhang ist atLf die Zuständigkeitsregelung des Art.III 
der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974 hinzuweisen, der­
zufolge die eine Angelegenheit des Landesgesetzgebers 
bildende Privatzimmervermietung u .. a." nur dann vorliegt, 
we~~ nicht me~' als Zühn Fremdenbetten vermietet werdenG 

Die von der GewO" er.:faßte Beherbergung von Gästen darf 
nur auf grund einer Konzession gemäß § 189 Abß.,1 Zo 1 GewO .. 1973 
ausgeübt werden., Far die Erlangung dieser Kcnzession ist 
grundsätzlich ein Befählgm'lgsnachweis zu erbringen, der. in 

der mit 1 .. August 1974 in Kraft getretenen Gastgewerbe­
Befähigungsnach'\'leisverol'dnung geregel t ist,. 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich~ daß mit 1" Juli 1976 
keine gewerberechtl:i.che Bestimmung in Kraft tritt, der­
zufolge nunmehr "auch 'Von den bäuerlichen Zimmervermietern" 
ein Befähigungsnachweis verlangt "'ird", 

Was nun die Frage anlangt g ob eine Möglichkeit gesehen 
wird, daß die Meisterprüfung für die ländliche Hauswirtschaft 
ßvorübergehend bis 300 April 1977 als Befähigungsnachweis 
für die Beherbergung von Fremden im bäuerlichen Betrieb an­
erkannt "{"irdn , so ist hiezu folgendes, zu bemerken: 

\'lefu'"l die Beherbergung von Gästen im bäuerlichen Betrieb den 
Rahmen der als häusliche Nebenbeschäftigung ausgeübten 
Privatzimmervermietung überschreitet p so handelt es sich 
- wie bereits erwähnt - um eine dem konzessionierten Gast­
gewerbe vorbehaltene Tätigkeit .. Für die Erlangung einer 
Konzession für ein Gastge\'ierbe ist - was schon ausgeführt 
wurde - grundsätzlich die Erbringung des Befähigungsnachweises 
gemäß der Gastgewerbe-Befähigungsnachweisverordnung erforderlich. 

Bei der Meiste!'prufung für die ländliche Haus\'lirtschaft 
handelt es sich um eine durch das Lanc.- und Forstwirtschaftliehe 
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Blatt 3 
DER BUNDESMINiSTER 

FOR· HANDEL, GEWERBE UND iNDUSTRIE 

Berufsausbildungsgesetz, BGB1 4 Ur o 177/1952, in. der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBloNr .. 239/1965 und. durch die hiezu 
ergangenen Ausführungsgesetze der Länder geregelte Früfung. 
Im Hinblick aui' § 22 Abs.,8 GewO o 1973 1mml eine Prüfung als 

Nachwe is der &bringung der BefähigLmg für die Al.lsUbtmg 

eines Gewerbes nur de..11J."'l in einer aufgrund der Gewerbe­
ordnung 1973 e:::-gehenden Befähign.ngsnachweisverordnung 
vorgeschrieben \fer·d.0n~ wenn es sicb. UIll eine Priifv.ng han-
del t 9 deren Regelung die Ge~Terbeordnung 1973 zur Grundlage 
hat (vglo § 22 Abs.1 Ge1tlO .. 1973) .. Eine l'rüfung, die außerhalb 

der gewerberechtlichen Vorsch.riften St~ht9 \'lie die Meister­
prüfung fi.ir die ländliche Hauswirtschaft, kann daher nicht 
im Verordnungswege als Zltm Nachweis der Befä~lgung für ein 
Gewerbe geeignet vorgesehen werden. 

Eine Anerkennung der Meisterprtifung für die ländliche Raus­
wirtschaft als Befähigungsnachweis für eine über den Rahmen 
der Privatzimmervermietung hinausgehende und d~~er in den 
Anwendungsbereich der GewO o 1973 fallende Beherbergung von 
Gästen im bäuerlichen Betrieb könnte daher nicht durch eine 
Änderung der Gastgewerbe~Befähigu.ngsnachweisverOl;"dnung 
erfolgen .. Die gegebene Rechtslage schließt somit eine nUI.' 
9Qvoriibergehende 1t (d<l>he bis 30 0 40 1977 befristete) AnerkelUltU1g 

der in Rede stehenden MeisterprJfung als Nachweis der 
Befähigung für ein Gastgewerbe aus o 
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